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1 	T 330/87 

Sachverhalt und Antrãge 

Die am 24. September 1984 mit schweizerischer Priorität 

vom 29. November 1983 eingereichte europaische Patentan-

meldung 84 810 464.2 (Publikations-Nr. 152 721) wurde von 

der Prufungsabteilung 020 am 5. Juni 1987 zurUckgewiesen. 

Die Zurückweisung erfolgte auf der Grundlage von zwei 

Ansprüchen, deren erster, wie folgt, lautete: 

"Genufimittel in FOrm einer Waffel mit inehreren Waffel-

blättern (1, 2, 3) und dazwischenhiegender Crèmeschicht 

(4, 5) sowie mit einer aui3en auf einem Waffelblatt (3) 

aufgebrachten weiteren Crèmeschicht (6) und einem finger-

kuppengroBen Stuck Waffel (7a, 7b), das nur einen Teil der 

Oberfläche der weiteren Crèmeschicht bedeckt." 

Die Zurückweisung erfolgte mit der BegrUndung, der An-

spruchsgegenstand sei wohi neu, beruhe aber im Hinblick 

auf 

(2) FR-A- 978 296 

nicht auf erfinderischer Tâtigkeit. Die Aufgabe habe darin 

bestanden, ein mit bei KOrpertemperatur schmelzender Masse 

überzogenes GenuBmittel so abzuwandeln, daB beim Verzehr 

die Finger des Verbrauchers nicht beschmutzt werden. Die 

beanspruchte Lösung - Aufbringen eines (fingerkuppen-

groBen) Waffelstückes - sei durch Seite 1, linke Spalte, 

Zeilen 25 bis 31, von (2) nahegelegt, wonach zum gleichen 

Zweck eine dünne Waffelschicht auf Nougattãfelchen aufge-

bracht wird. Die Kennzeichnung des Waffelstückes als bloB 

fingerkuppengroB ändere hieran nichts. Der hierdurch be- 
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2 	 T 330/87 

wirkte geschmackliche Effekt sei nicht überraschend, son-

dern eine Selbstverständlichkeit. Es habe nämlich auf der 

Hand gelegen, zur Erzielung dieses Effektes die Ausdehnung 

des Waffelbiattes auf ein Minimum zu beschränken. 

Gegen die genannte Entscheidung hat der Anmelder (Be-

schwerdeführer) am 1. August 1987 Beschwerde erhoben, und 

zwar unter gleichzeitiger Bezahiung der vorgeschriebenen 
Gebühr, Vorlage elnes neuen Anspruchs 1 und Einbeziehung 

einer Begründung in die Beschwerdeschrift. Anspruch 1 
lautet nunmehr: 

"Genul3inittel in Form einer Waffel mit mehreren Waffel-

blättern (1, 2, 3) und dazwischen liegender Crêmeschicht 

(4, 5) sowie mit einem aul3en auf einem Waffelblatt (3) 

aufgebrachten, bei Kdrpertemperatur schmelzenden Uberzug 
(6) und einem fingerkuppengrol3en Stuck Waffel (7a, 7b), 

das nur einen Teil der Oberfláche des Uberzugs (6) 
bedeckt." 

In der Begründung führt der BeschwerdefUhrer im wesent-

lichen das Folgende aus: Seit langem seien einerseits 
Waffein mit mehreren Waffelblättern und dazwischenliegen-

den Crèineschichten und andererseits entsprechende Produkte 

mit auBen auf einem Waffelblatt aufgebrachter Lasur be-

kannt. Der zweite Waffeltyp bringe geschmackliche Vor-

teile, weise jedoch den Nachteil auf, daB sich der Konsu-
ment beim Verzehr die Finger mit der schmelzenden Lasur 

beschmiere. Seit langem habe ein Bedürfnis zur Läsung 

dieses Dilemmas bestanden, ohne daB eine solche gefunden 

worden sei. Die angefochtene Entscheidung gehe am Kern der 
Erfindung vorbei, der darin bestehe, nur elnen Teil des 

Lasuruberzuges zu bedecken, wofür weder (2), noch dem 
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sonstigen nachgewiesenen Stand der Technik eine Anregung 

zu entnehmen sei. SchlieBlich wird auf eine Reihe von 

Beweisanzeichen verwiesen, aus deren Vorhandensein auf das 

Vorliegen erfinderischer Tatigkeit zu schlie8en sei. 

V. 	Am 4. Februar 1988 hat der Berichterstatter mit dem Ver- 

treter des BeschwerdefUhrers dessen Antrag telefonisch 

diskutiert, mit dem Ergebnis, daB dieser in bereinigter 

Form nunmehr dahingeht, ein Patent auf Grund folgender 

Unterlagen zu erteilen: . 

- 	Anspruch 1 vom 1. August 1987; 

- 	Anspruch 2 vorn 8. November 1986; 

Beschreibung, Seiten 1, 2 und 4, wie ursprunglich 

eingereicht, mit der MaBgabe, daB auf Seite 4 der 

letzte Absatz zu streichen 1st und im vorletzten 

Absatz, Zeile 2, das Wort "Kekse" durch "Waffein" 

ersetzt wird; 

- 	Beschreibung, Seite 3, voni 8. November 1986, mit der 

Nal3gabe, daB in Zeile 3 nach 11 3" ein Punkt gesetzt 
wird und das folgende Wort "Auf" grol3 zu schreiben 

ist; 

- ein Blatt Zeichnungen, wie ursprünglich eingereicht. 

Entsche idungsgrüride 

1. 	Die Beschreibung entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

Regel 64 EPU; sie ist daher zulässig. 
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4 	 T 330/87 

Die geltenden Ansprüche rechtfertigen sich in fornialer 

Hinsicht auf Grund der folgenden Stellen der Erstunter-

lagen: 

2.1. 	Anspruch 1 aus den ursprünglichen Ansprüchen 1 und 4 in 

Verbindung mit den Zeichnungen sowie mit Seite 3, Absätze 

1 und 2, der Beschreibung; 

2.2 	Anspruch 2 aus beiden Figuren der Zeichnung. 

Die Ansprüche genügen auch der Regel 29 EPU, da eine Auf-
teilung im Oberbegriff und Kennzeichen entsprechend R. 29 
(1) a) und b) angesichts der Kombinationsnatur des An-

spruchsgegenstandes nicht zweckdienlich erscheint. 

Genul3niittel in Waffelforin mit mehreren Waffelblättern und 
dazwischen liegenden Crèmeschichten sind seit langem be-

kannt, und zwar sowohi in der Ausgestaltung mit zwei auBen 
unüberzogenen Waffelblättern als äuBersten Lagen, als auch 

in abgewandelten Ausgestaltungen, bei denen z.B. auf eines 
der äuBeren Waffelblätter auBen ein bei Kôrpertemperatur 
schmelzender Uberzug (Lasur) aufgebracht ist. Angesichts 

des hohen Bekanntheitsgrades dieses Standes der Technik 

und seiner Unbestrittenheit erUbrigt sich ein besonderer 

Beleg hierfür. Die Ausgestaltung mit auBen einseitig auf-

gebrachter Lasur stelit nach Ansicht der Kammer den 
nàchstkommenden Stand der Technik dar, von dem un folgen-
den auszugehen ist. 

Die Produkte nach dem genannten nächstkommenden Stand der 

Technik weisen gegenuber denjenigen ohne Lasur geschniack-

liche Vorzüge auf; sie haben jedoch den Nachteil, daB der 

Konsument, wenn er sie während des Verzehrs einige Zeit in 

der Hand halt, durch das eintretende Schmelzen der Lasur 

seine Finger beschmiert. Aufgabe der Streitanmeldung war 
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es nun, ein Genul3mittel anzugebèn, bei deni sich die ge-

schmacklichen Vorzuge der lasuruberzogenen Waffein mit 

einem Verzehr ohne störendes Beschrnieren der Finger ver-

binden lassen. 

6. 	AnmeldungsgemäB wird hierfür vorgeschlagen, die Produkte 

zusätzlich mit einem auf die Lasur aufgebrachten finger-

kuppengroBen Stuck Waffel zu versehen, das nur einen Teil 

der Lasuroberfläche bedeckt. DaB hierdurch die oben def i-

nierte Aufgabe tatsächlich gelöst wird, liegt auf der 

Hand; denn der Konsument wird, wenn er das Produkt wàhrend 

des Verzehrs zwischen zwei Fingern halt, den auf der la-

surüberzogenen Seite befindlichen Finger auf das aufge-

brachte WaffelstUck legen, woran er ihn nicht beschiniert, 

wird zunachst "urn den Finger herum" essen, und dabei in 

den GenuB der geschmacklichen Vorzüge lasurUberzogener 

Produkte gelángen und wird zuletzt dasjenige Stuck in den 

Mund stecken, das ihm bis dahin zum Halten diente 

7 	Der beanspruchte Losungsvorschlag ist keinem entgegenge- 

haltenen Dokument zu entnehmen, somit neu Da die Neuheit 

nicht bestritten wurde, erübrigen sich nähere Ausführungen 

hierzu 

8. 	Zu untersuchen bleibt das Vorliegen von erfinderischer 

Tätigkeit mm Lichte der bestehenden Aufgabe. 

8.1. 	Das aus der Zeit urn 1950 staminende Dokument (2) enthält 

kein Vorbild für denbeanspruchten Läsungsvorschlag. Zwar 

of fenbart die angezogene Stelle auf Seite 1, linke Spalte, 

Zeilen 25 bis 31, den Gedanken, eine Nougatschicht zum 

Schutz gegen ein BesOhmieren der Finger z.B. zwischen zwei 

Waffelblättern anzuordnen. Dies gibt jedoch dern Fachmann, 

der die geschrnacklichen Vorzuge lasuruberzogener Waffein 

nicht opfern will, keine Anregung in Richtung auf den Er-- 
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findungsgegenstand; denn er weil3, daB diese Vorzüge ge-

nauso verloren gehen inüssen, wenn die Lasur mit einem wei-

teren Waffelblatt überdeckt wird, wie wenn sie von vorn-

herein fehit. Der Gedanke, nur einen Teil der Lasurober-
fläche zu bedecken, urn die Finger zu schUtzen, die ge-

schmacklichen Vorzüge aber im wesentlichen zu bewahren, 
klingt in (2) nicht irn entferntesten an. Ebensowenig ver-
mag die Kanuner eine entsprechende Anregung dem sonstigen 
nachgewiesenen Stand der Technik zu entnehrnen. 

 

8.2.  Der beanspruchte Lösungsvorschlag ist auch nicht der em- 

zige denkbare Weg zur Läsung der Aufgabe. Man könnte z.B. 

daran denken, die Aufgabe über die Zusammensetzung, ins-

besondere die Wahi des Schmelzpunktes der Lasur, über die 

Foringebung und GröBe der Waffein oder mit Hilfe einer be-

sonderen Verpackungsforrn zu lösen. Es bietet sich also 
eine Mehrzahl von Mäglichkeiten an. 

 

8.3.  Nicht gefolgt werden kann dern Beschwerdeführer insoweit, 
als er mit Pagenberg (GRUR mt. 1978, 190) die verein- 
fachende Meinung vertreten solite, aus dern Vorliegen 

rnehrerer aus einer Reihe möglicher Anzeichen ergebe sich 

quasi automnatisch und zwingend eine erfinderische Tätig-

keit. Die Kammer hat bereits entschieden, daB eine blol3e 
Prüfung auf soiche Anzeichen keinen Ersatz für die 

technisch-fachmännische Bewertung der Erfindung gegenüber 

demn Stand der Technik darstelit (vgl. Entscheidung T 24/81 

"Metallveredelung/BASFt 1 , AB1. EPA 1983, 133 ff., insbe-
sondere Abschnitt 15). Immerhin kann sich beim Vorliegen 
soicher Anzeichen aus der Gesarntschau des Standes der 

Technik unter Abwägung aller maBgeblichen Fakten die er-

finderische Tàtigkeit ergeben (vgl. a.a.O.). Nach Auf-
fassung der Rammer ist dies hier unter Berücksichtigung 
des in den Unterabschnitten 8.1 und 8.2 Gesagten der Fall. 
So einfach nämlich der beanspruchte Lôsungsvorschlag aus 
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rückblickender Schau erscheint, so wenig vermag einzu-

leuchten, warum gerade eine so einfache, ein lange be-

stehendes Bedürfni befriedinde und, wie sich gezeigt 

hat, wirtschaftlich erfoigreiche MaBnahme nahegelegen 

haben solite, ohne tatsächlich schon làngst verwirkiicht 

• worden zu sein. Nach allem beruht der Gegenstand von An-

spruch 1 somit auf erfinderischer Tätigkeit. 

Der abhângige Anspruch 2 betrif ft eine zweckmäBige Aus-

führungsform des Gegenstandes von Anspruch 1 und wird von 

dessen Patentfähigkeit getragen. 

Entscheidungs formel 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die Vorinstanz zurUckverwiesen mit der 

Auflage, ein Patent mit den aus Abschnitt V vorliegender 

Entscheidung ersichtlichen Unterlagen zu erteilen. 

Der Geschäftsstellenbeamte . 	Der Vorsitzende 
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